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Opfer am Sonntag nach dem
Gedenktag der Reformation
(31. Oktober): 6. November 2011

Erlass des Oberkirchenrats
vom 28. September 2011  AZ 52.13-11 Nr. 177

Das Opfer im Gottesdienst am Reformationsfest
ist auf Vorschlag der Württembergischen Bibel-
gesellschaft für die Verbreitung von Bibeln und
für die Unterstützung der Bibelmission weltweit
und in Württemberg bestimmt.

Der Hinweis auf das gottesdienstliche Opfer für
die Bibelverbreitung kann mit folgender Ab-
kündigung geschehen:

Das heutige Opfer erbitten wir für die Bibel-
verbreitung in Armenien sowie für die Einrich-
tung eines neuen Bibelmuseums in der Stuttgarter
Stadtmitte.

Die interkonfessionelle Arbeit der Armenischen
Bibelgesellschaft steht seit ihrer Gründung im
Jahr 1991 vor großen Herausforderungen. Arme-
nien ist das älteste christliche Land der Welt. Aber
in den letzten Jahrzehnten haben viele Menschen
den Kontakt zu den Grundlagen des christlichen
Glaubens verloren.

Vor diesem Hintergrund arbeitet die Armenische
Bibelgesellschaft an modernen Übersetzungen

der Bibel. Für die nachwachsende Generation werden
Kinderbibeln hergestellt, die in kirchlichen Ferienla-
gern kostenlos verteilt werden.

Auch in Württemberg bleibt die Aufgabe bestehen,
die Kenntnis der Bibel zu fördern. Die Einrichtung
eines neuen Bibelmuseums in der Stuttgarter Innen-
stadt soll jungen und älteren Menschen eine spannen-
de Begegnung mit der Bibel ermöglichen.

Für die Unterstützung dieser beiden bibelmissiona-
rischen Arbeitsfelder erbitten wir herzlich Ihre Un-
terstützung.

„Jesus Christus spricht: Selig sind, die das Wort Got-
tes hören und bewahren.“
(Lukas 11,28)

Mehr Informationen über beide Projekte finden Sie im
Faltblatt, das am Ausgang aufliegt (oder: „zur Vertei-
lung kommt“) und im Internet auf der Website der Würt-
tembergischen Bibelgesellschaft (www.wuebg.de). Wir
bitten, das Opfer bereits am Sonntag vor dem Refor-
mationsfest, in diesem Jahr also am 30. Oktober 2011,
bzw. in den Gottesdiensten am Reformationstag ab-
zukündigen.

D r .  h. c.  F r a n k  O.  J u l y
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Verordnung des Oberkirchenrats
über die Ausbildung im Vor-
bereitungsdienst (Studienordnung)

vom 6. Juli 2011  AZ 22.70-2 Nr. 138

Aufgrund von § 75 Abs. 1 Satz 1 Württembergisches
Pfarrergesetz vom 3. Juni 1977 (Abl. 47 S. 511), in
der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Dezember
1989 (Abl. 54 S. 38), zuletzt geändert durch Kirchli-
ches Gesetz vom 24. November 2010 (Abl. 64 S. 234,
240), wird gemäß § 2 Abs. 2 in Verbindung mit § 4
Nr. 2.1 Satz 2 der Ordnung des Pfarrseminars der
Evang. Landeskirche in Württemberg vom 16. März
1982 (Abl. 50 S. 70), zuletzt geändert durch Kirchli-
che Verordnung vom 17. September 2002 (Abl. 60
S. 173), verordnet:

I. Rechtliche Grundlagen und Ziele
der Ausbildung im Vorbereitungsdienst

Ziel der Ausbildung ist es, die Vikarinnen und Vikare
zu befähigen, den in der Ordinationsverpflichtung
ausgesprochenen und im Württ. Pfarrergesetz be-
schriebenen Auftrag einer evangelischen Pfarrerin
oder eines evangelischen Pfarrers selbständig in the-
ologischer Verantwortung wahrzunehmen.

§ 1
Allgemeines

(1) Der Vorbereitungsdienst dient der Einübung und
Entwicklung derjenigen Grundkompetenzen, welche
die Voraussetzung für eine sachgemäße Wahrnehmung
des Pfarramts sind (Kirchliche Verordnung über die
Auswertung des Vorbereitungsdienstes und die dienst-
liche Beurteilung der unständigen Pfarrer und Pfar-
rerinnen im Vorbereitungsdienst). Damit nimmt der
Vorbereitungsdienst die im Studium erworbenen
grundlegenden Kenntnisse, Fähigkeiten und Einsich-
ten auf und führt sie zu einem berufsqualifizierenden
Stand, der nach dem Vorbereitungsdienst durch be-
rufsbegleitende Fort- und Weiterbildung gefestigt
wird. Studium der Evangelischen Theologie, Vorbe-
reitungsdienst und Fort- und Weiterbildung der Pfar-
rerinnen und Pfarrer gehören zusammen und bilden
eine Einheit von aufeinander aufbauenden und sich
ergänzenden Phasen beruflicher Qualifizierung.

(2) Die im Vorbereitungsdienst stehenden Vikarinnen
und Vikare lernen den pfarramtlichen Dienst kennen,
üben grundlegende Vollzüge ein und werden zur selb-
ständigen Gestaltung und kritischen Reflexion pasto-
raler Praxis angeleitet.

(3) Unbeschadet der für alle Angehörigen des Vorbe-
reitungsdienstes vorgesehenen Ausbildungsschritte
geschieht die Ausbildung für den Pfarrdienst darüber
hinaus durch selbstgesteuertes und selbstorganisiertes
Lernen.

(4) Der pfarramtliche Dienst ist öffentlicher Dienst
am Wort Gottes, zu dem die Kirche beruft. Sein Auf-
trag umfasst die in § 13 Württ. Pfarrergesetz genann-
ten Bereiche.

(5) Die Vikarinnen und Vikare sind Pfarrerinnen und
Pfarrer der württembergischen Landeskirche im un-
ständigen Dienst im Sinne von § 2 Württ. Pfarrer-
gesetz. Damit gelten für sie die Bestimmungen des
Pfarrergesetzes. Es wird also von ihnen erwartet, dass
sie in ihrem dienstlichen und außerdienstlichen Ver-
halten erkennen lassen, dass sie ihrem Auftrag ver-
pflichtet sind (vgl. § 14 Abs. 3 Württ. Pfarrergesetz).

§ 2
Aufnahme in den Vorbereitungsdienst

und Beauftragung

(1) Über die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst
entscheidet der Oberkirchenrat nach den Bestimmun-
gen des Pfarrergesetzes und nach den Richtlinien für
die Übernahme in den Vorbereitungsdienst.

(2) Die Vikarin oder der Vikar wird vom Oberkirchen-
rat in Absprache mit dem Dekanatamt einer Kirchen-
gemeinde und einer Ausbildungspfarrerin oder einem
Ausbildungspfarrer zugeordnet. Die Ausbildungs-
pfarrerin oder der Ausbildungspfarrer schafft im Be-
nehmen mit dem Kirchengemeinderat die Rahmen-
bedingungen für eine dieser Studienordnung ent-
sprechende Einübung der Praxis.

(3) Die Ausbildungspfarrerin oder der Ausbildungs-
pfarrer leitet die Vikarin oder den Vikar an und beglei-
tet und fördert sie oder ihn bei ihrem oder seinem Dienst.
Die Ausbildungspfarrerinnen und Ausbildungspfarrer
werden für diese Aufgabe fortgebildet. Diese Fortbil-
dung ist Voraussetzung für die Tätigkeit als Ausbil-
dungspfarrerin oder als Ausbildungspfarrer.

(4) Die Vikarin oder der Vikar wird in ihrem oder sei-
nem Dienst verpflichtet und mit der öffentlichen Wort-
verkündigung und der Verwaltung der Sakramente
unter Anleitung und Verantwortung der Ausbildungs-
pfarrerin oder des Ausbildungspfarrers vorläufig be-
auftragt.
Sie oder er unterzeichnet die Verpflichtungserklärung
gemäß den Ausführungsbestimmungen zur Ein-
führungsordnung (zu § 2 Nr. 12).

(5) Die Vikarin oder der Vikar wird der Kirchenge-
meinde in einem Gottesdienst vorgestellt. Die Kirchen-
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gemeinde wird von der Verpflichtung und Beauf-
tragung der Vikarin oder des Vikars unterrichtet.

(6) Die Vikarin oder der Vikar untersteht der Dienst-
aufsicht des Oberkirchenrats und des Dekanatamts.
Die unmittelbare Dienstaufsicht wird von der Aus-
bildungspfarrerin oder dem Ausbildungspfarrer wahr-
genommen. Während der angeordneten Kurse haben
die Kursleiterinnen und Kursleiter Weisungsrecht.

§ 3
Zur Organisation des Vorbereitungsdienstes

(1) Der Vorbereitungsdienst qualifiziert für den Ge-
meindepfarrdienst. Grundlegende Ausbildungsebene
ist demgemäß die Gemeinde.

(2) Die Ausbildung im Vorbereitungsdienst geschieht
außer in der Gemeinde auch im Pfarrseminar und im
Pädagogisch-Theologischen Zentrum in Kooperation
mit weiteren kirchlichen Einrichtungen.

(3) Zu den Ausbildungsveranstaltungen gehören die
Ausbildungs-, Beratungs- und Auswertungsgespräche
mit der Ausbildungspfarrerin oder dem Ausbildungs-
pfarrer und der schulischen Mentorin oder dem schu-
lischen Mentor und die Kurse und Praxisbegleitungen,
die vom Pfarrseminar und von den mit ihm kooperie-
renden Einrichtungen durchgeführt werden. Als Aus-
bildungsveranstaltungen gelten ebenfalls individuel-
le Fördermaßnahmen (vgl. § 12 Abs. 4).

(4) Ausbildungspfarrerin oder Ausbildungspfarrer und
Vikarin oder Vikar führen Zwischenauswertungs-
gespräche gemäß der Verordnung über die Beurtei-
lung im Vorbereitungsdienst vom 20. November 2001.

(5) Zur Ausbildung gehört auch die eigenverantwort-
lich gestaltete Reflexion der Praxiserfahrungen indi-
viduell und im Team. Dem Team steht dafür ein Halb-
tag pro Woche zur Verfügung.

(6) Die Organisation des Vorbereitungsdienstes wird
durch einen Ausbildungsplan geregelt. Dieser wird
vom Pfarrseminar aufgestellt und vom Kuratorium
gemäß § 4 Nr. 2.1 Satz 3 („längerfristige Ausbildungs-
vorhaben und -programme“) der Ordnung des Pfarr-
seminars beschlossen. Regelungen, die den Dienst der
Vikare und Vikarinnen in den Gemeinden wesentlich
berühren, bedürfen der Genehmigung durch den Ober-
kirchenrat.

§ 4
Formen des Vorbereitungsdienstes

(1) Die Regelform des Vorbereitungsdienstes ist das
regionalisierte Vikariat. Dazu bilden in der Regel vier

Vikarinnen oder Vikare eines Kirchenbezirks für die
Dauer ihres Vorbereitungsdienstes ein Team. Die
Teams der Vikarinnen und Vikare, die zur gleichen
Zeit den Vorbereitungsdienst aufgenommen haben,
werden in einer Region zusammengefasst. Die Vika-
rinnen und Vikare einer Region wählen einen Spre-
cher oder eine Sprecherin und dessen oder deren Stell-
vertretung.

(2) In besonderen Fällen, über die der Oberkirchenrat
entscheidet, sind neben der Regelform des regio-
nalisierten Vikariats folgende Sonderformen des Vor-
bereitungsdienstes möglich:

1.  das nichtregionalisierte Vikariat, bei dem die
Vikarin oder der Vikar nicht einem Team und
einer Region zugeordnet ist. Sie oder er nimmt an
den Kursen der Region der Vikarinnen und
Vikare teil, die gleichzeitig mit ihr oder ihm den
Vorbereitungsdienst aufgenommen haben. Das
Pfarrseminar bietet Praxisbegleitung im Rahmen
seiner Möglichkeiten an.

2. das Gastvikariat, bei dem die Vikarin oder der
Vikar am Vorbereitungsdienst einschließlich der
abschließenden Zweiten Dienstprüfung in einer
anderen Landeskirche teilnimmt. Sie oder er
bleibt dabei Vikarin oder Vikar der Evangeli-
schen Landeskirche in Württemberg.

§ 5
Beendigung des Vorbereitungsdienstes

(1) Der Vorbereitungsdienst dauert in der Regel
29 Monate.

(2) Innerhalb des Vorbereitungsdienstes legt die Vi-
karin oder der Vikar die II. Evang.-Theol. Dienst-
prüfung (PO II) nach Maßgabe der PO II ab.

(3) Zur Vorbereitung auf und zur Teilnahme an der
Zweiten Evangelisch-theologischen Dienstprüfung
wird der Vikarin oder dem Vikar Dienstbefreiung nach
der Urlaubs- und Stellvertretungsordnung gewährt.

(4) Zum Abschluss des Vorbereitungsdienstes wird die
Vikarin oder der Vikar durch das Dekanatamt beur-
teilt (vgl. Nr. 4 ff. der Verordnung des Oberkirchen-
rats über die Auswertung des Vorbereitungsdienstes
und die dienstliche Beurteilung der unständigen Pfar-
rer und Pfarrerinnen im Vorbereitungsdienst vom
20. November 2001).

(5) Der Vorbereitungsdienst endet mit der Übernah-
me in den unständigen Dienst im Pfarramt oder mit
dem Ausscheiden aus dem Pfarrdienst (vgl. § 72 Abs. 2
Württ. Pfarrergesetz).
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II. Inhalte, Strukturen und Ausbildungshorizonte
im Vorbereitungsdienst

§ 6
Grundqualifikationen und Grundkenntnisse

(1) Die theologische Kompetenz, deren akademische
Grundlage im Studium erworben wurde, wird im Vor-
bereitungsdienst für den Pfarrberuf erprobt und wei-
terentwickelt. Sie umfasst die fachliche und persönli-
che Perspektive pastoraler Profession, zu der die
geistliche Existenz gehört.

(2) Die Weiterentwicklung der theologischen Kom-
petenz im Vorbereitungsdienst orientiert sich an den
Grundqualifikationen für den Pfarrdienst in der Württ.
Landeskirche:

1. Fähigkeit, das eigene bzw. gemeinsame Handeln
theologisch zu reflektieren,

2. Dialogfähigkeit,
3. Wahrnehmungsfähigkeit,
4. kybernetische Fähigkeit,
5. rollenorientiertes Verhalten.

(3) Im Vorbereitungsdienst werden die Grundquali-
fikationen (Abs. 2) eingeübt und durch die Ausbil-
dung handlungsfeldübergreifender Kompetenzen (§ 8)
und handlungsfeldspezifischer Kompetenzen (§ 9)
hinsichtlich der pfarramtlichen Grundaufgaben Got-
tesdienst, Bildung, Seelsorge und Leitung entwickelt.

§ 7
Struktur des Vorbereitungsdienstes

(1) Der Vorbereitungsdienst gliedert sich in drei Ab-
schnitte:

1. Basisausbildung (ca. 21 Monate), die in die
Teilabschnitte Hinführung zur Praxis und konti-
nuierliche Praxis gegliedert ist,

2. Ergänzung und Vertiefung (mindestens 2 Monate,
höchstens 4 Monate) und

3. Integrative Gemeindearbeit (mindestens 4 Mona-
te, höchstens 6 Monate).

(2) Die tatsächliche Dauer der einzelnen Bildungsab-
schnitte wird vom Pfarrseminar festgelegt.

§ 8
Ausbildung handlungsfeldübergreifender

Kompetenzen

(1) Die Ausbildung handlungsfeldübergreifender
Kompetenzen (§ 6 Abs. 3) erfolgt im Blick auf die
Dimensionen

1. Lebensweltorientierung und Gemeinwesen-
verantwortung,

2. Kommunikation,
3. theologisches Verständnis von Amt, Gemeinde

und Kirche,
4. Leitung,
5. Kirchenrecht und kirchliche Verwaltung.

Diese Kompetenzen werden in fachlicher, methodi-
scher, personaler und sozialer Hinsicht in allen Aus-
bildungsveranstaltungen und in allen Abschnitten der
Ausbildung entwickelt und vertieft.

(2) Die Grundlegung der handlungsfeldübergreifenden
Kompetenzen erfolgt im Teilabschnitt Hinführung zur
Praxis (§ 7 Nr. 1), in welcher die Vikarinnen und Vi-
kare sich mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut
machen. Begleitend dazu werden vom Pfarrseminar
eine Einführungswoche, Liturgiewoche und Kom-
munikationswoche und vom Pädagogisch Theologi-
schen Zentrum (PTZ) ein zweiwöchiger Kurs für Bil-
dung in Schule und Gemeinde (BSG I) durchgeführt.
Zum Abschluss der Basisausbildung werden ein ein-
wöchiger Kurs Recht und Verwaltung und ein ein-
wöchiger Kurs Pastoraltheologie durchgeführt.

§ 9
Ausbildung handlungsfeldspezifischer

Kompetenzen

(1) Die für die Handlungsfelder Gottesdienst, Schule/
Konfirmandenarbeit, Seelsorge und Kasualien not-
wendigen Kompetenzen (§ 6 Abs. 3) werden in beiden
Teilabschnitten der Basisausbildung (§ 7 Nr. 1) erwor-
ben.

Dies geschieht durch

1. handlungsfeldspezifische Formen der Hospitation,
2. angeleitete Praxis in Schule/Konfirmandenarbeit,
3. Kurse, die vom Pfarrseminar und vom PTZ

durchgeführt werden,
4. jeweils handlungsfeldspezifische Formen der

Praxisbegleitung, die von Pfarrseminar und PTZ
verantwortet werden und

5. weitere selbst organisierte Ausbildungselemente.

(2) Die Ausbildung im Handlungsfeld „Gottesdienst“
umfasst die Bereiche Liturgik, Homiletik und Hym-
nologie. Das Pfarrseminar führt drei Kurswochen zu
den Bereichen Liturgik, Predigt und Sakramente
durch. Außerdem eine Praxisbegleitung in Form ei-
ner gemeinsamen Predigtvorbereitung sowie eine
Praxisbegleitung in Form von Gottesdienstbesuchen
mit Nachbesprechung im Team. Jede Vikarin oder je-
der Vikar erhält einen solchen Gottesdienstbesuch mit
Nachbesprechung.
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(3) Die Ausbildung für die pädagogischen Handlungs-
felder Schule/Konfirmandenarbeit umfasst

– eine Hospitationsphase in der Schule vor dem
BSG I – Kurs,

– einen zweiwöchigen Kurs „Bildung in Schule
und Gemeinde I“ (BSG I) mit dem Schwer-
punkt Religionsunterricht in der Schule und mit
einer daran anschließenden i.d.R. sieben-
wöchigen Phase der Praxisbegleitung (min-
destens zwei Unterrichtsbesuche pro Vikar oder
Vikarin mit anschließender Nachbesprechung
im Team),

– einen einwöchigen Kurs „Bildung in Schule und
Gemeinde II“ (BSG II),

– eine kontinuierliche Übernahme von Religions-
unterricht sowie Mitwirkung in der
Konfirmandenarbeit mit abgestuftem Mentorat
in beiden Handlungsfeldern,

– zwei Kurswochen „Bildung in Schule und
Gemeinde III“ (BSG III).

Eine der drei Kurswochen BSG II und III konzen-
triert sich auf das Handlungsfeld „Konfirmanden-
arbeit“. In Verbindung mit dieser Kurswoche findet
eine Praxisbegleitung (mindestens ein Besuch pro
Vikar oder Vikarin mit anschließender Nachbe-
sprechung) statt.

(4) Für die Ausbildung im Handlungsfeld Seelsorge
führt das Pfarrseminar einen zweiwöchigen Kurs so-
wie Praxisbegleitung durch.

(5) Für die Ausbildung im Handlungsfeld Kasualien
führt das Pfarrseminar einen einwöchigen Kurs durch.
Darin erwerben die Vikarinnen und Vikare die für das
pastorale Handeln bei Kasualien notwendigen Kennt-
nisse und Fähigkeiten exemplarisch. Dazu gehören
auch die Kenntnis des Kasualrechts und der gesell-
schaftlichen und kulturellen Bedingungen, unter de-
nen Kirche Menschen in existentiellen Übergangs-
situationen begleitet.

§ 10
Ergänzung und Vertiefung

(1) Der Ausbildungsabschnitt Ergänzung und Vertie-
fung (§ 7 Nr. 2) dient der Wahrnehmungsschärfung
für gesellschaftspolitische und interkulturelle Zusam-
menhänge, für diakonisches, ökumenisches und mis-
sionarisches Handeln, sowie für allgemeine soziale
und wirtschaftliche Bereiche. Im Ausbildungsab-
schnitt Ergänzung und Vertiefung werden sich die
Vikarinnen und Vikare der besonderen Verantwortung
des Pfarrberufs für das Gemeinwesen auf der Grund-
lage des Verkündigungsauftrags bewusst. Dazu arbei-
ten die Vikarinnen und Vikare in kirchlichen, dia-
konischen, oder anderen Einrichtungen oder Orga-
nisationen.

(2) Der Ausbildungsabschnitt Ergänzung und Vertie-
fung wird vom Pfarrseminar in Zusammenarbeit mit
der Evang. Akademie Bad Boll, dem Diakonischen
Werk und weiteren Einrichtungen vorbereitet und be-
gleitet. Die Vikarinnen und Vikare können in Eigeni-
nitiative Stellen vorschlagen. Die Auswahl der ein-
zelnen Stellen geschieht in Absprache mit den zu-
ständigen Dekanatämtern.
In Kooperation mit der Evang. Akademie Bad Boll,
dem Diakonischen Werk und weiteren Einrichtungen
werden eine Einführungstagung und eine Auswer-
tungstagung innerhalb des Ausbildungsabschnitts Er-
gänzung und Vertiefung von insgesamt bis zu sechs
Tagen durchgeführt.

(3) In der Zeit des Ausbildungsabschnittes Ergänzung
und Vertiefung sind die Vikarinnen und Vikare von den
dienstlichen Verpflichtungen in Schule und Gemeinde
freigestellt, die nicht unmittelbar mit dem Inhalt die-
ses Ausbildungsabschnittes in Verbindung stehen.

§ 11
 Integrative Gemeindearbeit

Im letzten Abschnitt des Vorbereitungsdienstes (§ 7
Nr. 3) übernehmen die Vikarinnen und Vikare wieder
pfarramtliche Dienste in ihrer Ausbildungsgemeinde
und in der Schule. Sie können dabei mit weitreichen-
der Verantwortung für Teilbereiche in der Gemeinde
betraut werden und vertiefen damit ihre Leitungskom-
petenz. In Vorbereitung auf die Ordination vergewis-
sern sie sich der geistlichen Ausrichtung ihres Amtes.

§ 12
Weitere Ausbildungsformen

und Ausbildungsebenen

(1) Neben der vom Pfarrseminar und PTZ strukturier-
ten Ausbildung in den für den Pfarrberuf konstitutiven
Handlungsfeldern erwerben die Vikarinnen und Vikare
Kenntnisse und Fähigkeiten in weiteren pfarramtlichen
Handlungsfeldern in Absprache mit der Ausbildungs-
pfarrerin oder dem Ausbildungspfarrer und entsprechend
der örtlichen Gegebenheiten und Möglichkeiten. Dies
geschieht durch selbstverantwortetes Lernen individu-
ell und im Team, in der Arbeitsgemeinschaft der Vika-
rinnen und Vikare und Ausbildungspfarrerinnen und
Ausbildungspfarrer im Kirchenbezirk, durch sonstige
fachkundige Personen, und durch Dekaninnen und
Dekane, Schuldekaninnen und Schuldekane.

(2) Vikarinnen und Vikare einer Region können selbst-
organisiert bis zu vier Studientage durchführen, in
denen sie ergänzend zu den vorgegebenen Aus-
bildungselementen Themen ihrer Wahl bearbeiten. Auf
Antrag unterstützt das Pfarrseminar solche Studien-
tage finanziell.
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(3) Eine ökumenische Studienreise ist wünschenswert.
Dafür sind den teilnehmenden Vikarinnen und Vika-
ren sieben Tage Dienstbefreiung zu gewähren.

(4) Ergibt sich im Verlauf des Vorbereitungsdienstes
die Notwendigkeit besonderer individueller Förde-
rung, so berät das Pfarrseminar die Vikarin oder den
Vikar im Blick auf Fördermaßnahmen. Individuelle
Fördermaßnahmen werden auf Antrag vom Pfarr-
seminar finanziell unterstützt.

III. Inkrafttreten und Übergangsbestimmung

§ 13
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. April 2012 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Studienordnung vom 1. März
2005 (Abl. 61 S. 317), geändert durch Verordnung vom
10. November 2009 (Abl. 64 S. 83), außer Kraft.

§ 14
Übergangsbestimmung

Für diejenigen Vikarinnen und Vikare, die ihren Vor-
bereitungsdienst vor dem 1. April 2012 angetreten
haben, ist weiterhin die Studienordnung vom 1. März
2005 (Abl. 61 S. 317), geändert durch Verordnung vom
10. November 2009 (Abl. 64 S. 83), anzuwenden.

H a r t m a n n

Disziplinarkammer der
Evangelischen Landeskirche
in Württemberg

Bekanntmachung des Oberkirchenrats
vom 29. September 2011  AZ 20.031 Nr. 106

Die am 21. September 2011 gemäß § 2 AG DG vom
2. Juli 2011 (Abl. 64 S. 395) vom Geschäftsführen-
den Ausschuss der 14. Landessynode der Evangeli-
schen Landeskirche in Württemberg für die Wahlpe-
riode vom 1. August 2011 bis 31. Juli 2017 gewählte
und vom Landesbischof berufene Disziplinarkammer
der Evangelischen Landeskirche in Württemberg setzt
sich wie folgt zusammen:

Vorsitzender

1. nicht ordinierter Beisitzer und 1. Stellvertreter
des Vorsitzenden

2. nicht ordinierter Beisitzer und 2. Stellvertreter
des Vorsitzenden

1. Stellvertreter des 1. nicht ordinierten Beisitzers

2. Stellvertreter des 1. nicht ordinierten Beisitzers

1. Stellvertreter des 2. nicht ordinierten Beisitzers

2. Stellvertreter des 2. nicht ordinierten Beisitzers

1. ordinierte Beisitzerin

1. Stellvertreter der 1. ordinierten Beisitzerin

2. Stellvertreterin der 1. ordinierten Beisitzerin

2. ordinierter Beisitzer

1. Stellvertreterin des 2. ordinierten Beisitzers

2. Stellvertreterin des 2. ordinierten Beisitzers

1. Beamtenbeisitzerin für den höheren Dienst

1. Stellvertreter der 1. Beamtenbeisitzerin für den
höheren Dienst

2. Stellvertreterin der 1. Beamtenbeisitzerin für den
höheren Dienst
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2. Beamtenbeisitzer für den höheren Dienst

1. Stellvertreter des 2. Beamtenbeisitzers für den
höheren Dienst

2. Stellvertreter des 2. Beamtenbeisitzers für den
höheren Dienst

1. Beamtenbeisitzer für den gehobenen Dienst

1. Stellvertreter für den 1. Beamtenbeisitzer für den
gehobenen Dienst

2. Stellvertreterin für den 1. Beamtenbeisitzer für
den gehobenen Dienst

2. Beamtenbeisitzerin für den gehobenen Dienst

1. Stellvertreter für die 2. Beamtenbeisitzerin für
den gehobenen Dienst

2. Stellvertreter für die 2. Beamtenbeisitzerin für
den gehobenen Dienst

1. Beamtenbeisitzerin für den mittleren Dienst

1. Stellvertreter für die 1. Beamtenbeisitzerin für
den mittleren Dienst

2. Stellvertreterin für die 1. Beamtenbeisitzerin für
den mittleren Dienst

2. Beamtenbeisitzerin für den mittleren Dienst

1. Stellvertreterin für die 2. Beamtenbeisitzerin für
den mittleren Dienst

2. Stellvertreter für die 2. Beamtenbeisitzerin für
den mittleren Dienst

H a r t m a n n

Wahlen zur Pfarrervertretung –
Vertreter der unständigen
Pfarrerinnen und Pfarrer
Wahlausschreibung

Bekanntmachung des Oberkirchenrats
vom 29. September 2011  AZ 21.90-1 Nr. 513

Gemäß § 11 Abs. 3 des Pfarrervertretungsgesetzes (in
der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Februar
1990 [Abl. 54 S. 73], zuletzt geändert durch das Kirch-
liche Gesetz vom 25. Oktober 2001 [Abl. 59 S. 408])
schreibt der Oberkirchenrat die Wahlen zur Pfarrer-
vertretung – Vertreter der unständigen Pfarrerinnen
und Pfarrer – aus. Gewählt wird unmittelbar durch
Briefwahl (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Pfarrervertretungsgesetz).

Der Tag der Wahl – Eingang der Stimmzettel – wird
auf

Freitag, den 30. März 2012, 12:00 Uhr

festgesetzt.

Die Wahl erfolgt nach den Bestimmungen des Pfarrer-
vertretungsgesetzes. Die Frist für die Einreichung der
Wahlvorschläge für die Mitglieder der Pfarrerver-
tretung beträgt zwei Monate und beginnt mit dem Tag
der Ausschreibung (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 Satz 3 Pfarrer-
vertretungsgesetz).

Die Wahlvorschläge sind einzureichen bei der
Geschäftsstelle der Pfarrervertretung
der Evangelischen Landeskirche in Württemberg,
Postfach 11 49, 73117 Wangen.

H a r t m a n n
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Dienstnachrichten

Opfertag für die Diakonie
in Landes- und Gesamtkirche
am 9. Oktober 2011

Erlass des Oberkirchenrats
vom 7. September 2011  AZ 52.14-6 Nr. 97

Nach dem Kollektenplan 2011 ist am 16. Sonntag nach
Trinitatis, dem 9. Oktober 2011, ein Opfertag für die
Diakonie vorgesehen. Hierzu ergeht folgender Opfer-
aufruf des Landesbischofs:

Das Opfer des heutigen Sonntags ist für die Arbeit
der Diakonie in unserer Landeskirche bestimmt. Im
Mittelpunkt stehen die Hilfen für suchtkranke Men-
schen. Schwere Krankheit, Ehescheidung, Arbeitslo-
sigkeit oder sonstige Brüche im Lebensweg führen oft
zum Alkoholismus. Wer alkoholkrank ist, braucht viele
Jahre, bis er den Weg aus der Krankheit findet. Die
ganze Familie ist davon betroffen und die Partnerin-
nen oder Partner stehen oft allein mit dem Problem.
In den Suchtberatungsstellen der Diakonie finden die
Betroffenen und deren Familie Hilfe. Sie werden auf
Rehamaßnahmen vorbereitet und in ambulante oder
stationäre Therapien vermittelt. Die Freundeskreise für
Suchtkrankenhilfe unterstützen durch viele Ehrenamt-
liche die Suchtkranken und ihre Familienangehörigen.
„Siehe ich habe dir geboten, dass du getrost und un-
verzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich
nicht. Denn der Herr dein Gott ist mit dir in allem,
was du tun wirst.“ (Josua 1,9) Damit auch Suchtkranke
und ihre Angehörigen, aber auch viele andere Hilfe-
suchende wieder neuen Mut fassen können, brauchen
sie die Unterstützung der Diakonie. Deshalb bitte ich
Sie herzlich um Ihre Gabe für die Arbeit der Diako-
nie.

D r.  h. c.  F r a n k  O.  J u l y

– Der Landesbischof hat 

Der Landesbischof hat

a)  ernannt:

mit Wirkung vom 1. August 2011
– Pfarrerin Heike Hauber, beauftragt mit einem Dienstauftrag

mit Wirkung vom 1. September 2011

mit Wirkung vom 18. September 2011

mit Wirkung vom 30. September 2011

mit Wirkung vom 1. Oktober 2011

b)  in den Ruhestand versetzt:

mit Ablauf des 30. September 2011
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